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machten Grundstücksflächen anzustellen und das Er
gebnis der Erhebungen bis zum 15. Februar des folgen
den Jahres der Technischen Bergbauinspektion der 
Republik mitzuteilen.

(2) Die Bergbaubetriebe sind zur Auskunfterteilung 
verpflichtet.

§ 13
Beendigung der Wiedernutzbarmachung

(1) ' Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
hat nach Abschluß der bergbaulichen Arbeiten für die 
zweckmäßige Nutzung de|r wieder nutzbar gemachten 
Grundstücke zu sorgen.

(2) Die Revierleitungen des Braunkohlenbergbaues 
haben den Räten der Bezirke, Abteilung Land- und 
Forstwirtschaft, bis zum 31. Mai eines jeden Jahres die 
Grundstücke bekanntzugeben, die im folgenden Jahre 
von den Bergbaubetrieben zur Nutzung freigegeben 
werden. Die Räte der Bezirke, Abteilung Land- und 
Forstwirtschaft, arbeiten im Einvernehmen mit den 
Räten der Kreise, Abteilung Land- und Forstwirtschaft, 
für die Grundstücke, die vom Bergbau zurückgegeben 
werden, bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres einen 
Nutzungsplan auf der Grundlage der Gutachten der 
Staatlichen Geologischen Kommission aus.

(3) Die Räte der Bezirke, Abteilung Land- und Forst
wirtschaft, schlagen im Einvernehmen mit den Räten 
der Kreise, Abteilung Land- und Forstwirtschaft, an 
dem Termin der Fertigstellung der Nutzungspläne vor, 
wer die von den Bergbaubetrieben zurückzugebenden 
Grundstücke in Rechtsträgerschaft oder Bewirtschaftung 
übernimmt. Sie teilen ihre Vorschläge dem bisherigen 
Rechtsträger und dem künftigen Bewirtschafter mit. 
Lehnt der von dem Rat des Bezirkes, Abteilung Land- 
und Forstwirtschaft, benannte künftige Bewirtschafter 
die Übernahme des Grundstückes in Rechtsträgerschaft 
ab, ist ein Rechtsträgerwechsel auf Weisung gemäß § 14 
der Anordnung vom 21. August 1956 über das Verfah
ren ‘bei Veränderungen in der Rechtsträgerschaft an 
volkseigenen Grundstücken (GBl. I S. 702) durchzufüh
ren, wobei die Weisung von den Kommissionen gemäß 
§ 13 der Anordnung zu erteilen ist. Mit dem Rechts
trägerwechsel enden die Verpflichtungen der Bergbau
betriebe hinsichtlich der Wiedernutzbarmachung der 
Grundstücksflächen.

(4) Die künftigen Bewirtschafter sind durch die Räte 
der Bezirke, Abteilung Land- und Forstwirtschaft, zu 
verpflichten, die Nutzung der Grundstücke nach dem 
gemäß Abs. 2 auf gestellten Nutzungsplan durchzu
führen.

(5) Die Räte der Bezirke, Abteilung Land- und Forst
wirtschaft, haben die Durchführung der Nutzungspläne 
sicherzustellen, die Aufstellung von Bewirtschaftungs
plänen zu veranlassen und die Nutzungsberechtigten 
durch Bereitstellung von Saatgut, Düngemitteln u. a. zu 
unterstützen.

§ 14
Hinzuziehung wissenschaftlicher Institute

Die Räte der Bezirke und Kreise, Abteilung Land- 
und Forstwirtschaft, haben bei den ihnen obliegenden 
Aufgaben die mit den Fragen der Rekultivierung be
faßten wissenschaftlichen Institute beratend hinzuzu
ziehen.

§ 15
Prämien- und Wettbewerbsordnungen

Zwecks Verbesserung der Wiedernutzbarmachung in 
Umfang und Qualität haben die zuständigen Organe

Prämien- und Wettbewerbsordnungen für die Wieder
nutzbarmachung auszuarbeiten. Die dafür notwendigen 
Mittel sind von ihnen bereitzustellen.

§ 16
Schlußbestimmungen

(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer 
Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Durchführungsbestimmung 
vom 10. Mai 1952 zur Verordnung über die Wiedernutz
barmachung der für Abbau- und Kippenzwecke des 
Bergbaues in Anspruch genommenen Grundstücks
flächen (GBl. S. 369) außer Kraft.

Berlin, den 8. Februar 1958
Der Minister für Kohle und Energie

G o s c h ü t z

Sechste Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung über die Erhöhung der Gehälter für 

Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker in der 
Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 1. Februar 1958
Auf Grund des § 13 der Verordnung vom 28. Juni 

1952 über die Erhöhung der Gehälter für Wissenschaft
ler, Ingenieure und Techniker in der Deutschen Demo
kratischen Republik (GBl. S. 510) wird im Einverneh
men mit dem Minister der Finanzen nach Anhören des 
Bundesvorstandes des Freien Deutschen Gewerkschafts
bundes folgendes bestimmt:

§ 1
Mit den gemäß § 7 der Verordnung festgesetzten Ge

hältern für Professoren und Dozenten sind alle An
sprüche auf Zuschläge für schwere, gefährliche oder 
gesundheitsgefährdende Arbeiten abgegolten.

§ 2
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Ver

kündung in Kraft.
Berlin, den 1. Februar 1958

Der Minister für Arbeit und Berufsausbildung
M a c h e r

« 5. DB (GBl. 1954 S. 559)

Siebente Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung über die Berufserlaubnis und 

Berufsausübung in den mittleren medizinischen 
Berufen sowie medizinischen Hilfsberufen.

Vom 29. Januar 1958
Auf Grund des § 21 der Verordnung vom 17. Februar 

1955 über die Berufserlaubnis und Berufsausübung in 
den mittleren medizinischen Berufen sowie medizini
schen Hilfsberufen (GBl. I S. 149) wird folgendes 
bestimmt;

§ 1
(1) Der § 3 Abs. 4 der Vierten Durchführungsbestim

mung vom 28. März 1956 zur Verordnung vom 17. Fe
bruar 1955 (GBl. I S. 317) wird gestrichen. An seine 
Stelle treten folgende Absätze 4 und 5:

„(4) Der Arzthelfer nimmt am Bereitschaftsdienst 
der Ärzte teil, wenn die ärztliche Kontrolle gewähr
leistet ist.
* 6. DB (GBl. I 1957 9. 374).


